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Geri chtsbes cheid

I. Der Beklagte wird unterAbänderung der Bescheide vom 03.07.2015 in der
Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 17 .02.2016, vom 09.1 1 .2015 in
der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 17 .02.2016 und vom

15.12.2015 geändert durch Bescheide vom 19.02.2016 , 27 .04.2016 und

30.05.2016 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 21.06.2016

verurteilt, den Klägern für die Zeit vom 15.01. - 31.01 .2015 weitere Kosten

der Unterkunft in Höhe von 40,46 Euro und für die Zeit vom 01.02.2015 _

29.02.2016 in Höhe von monatlich 71 ,4O Euro, mithin insgesamt 968,66

Euro zu zahlen

Il. Der Beklagte trägt die außergerichtlichen Kosten der Kläger

Tatbestand

Die Kläger begehren höhere Kosten der Unterkunft und Heizung für die Zejt vom

15.O1.2O15 bis 29.02.2016.

Die Kläger erhalten Leistungen vom Beklagten nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch

- Grundsicherung für Arbeitsuchende - (SGB Il) seit 15.01 .201 5. Bis zum 14.01 .2015 be-

zogen sie Leistungen vom Jobcenter Saale-Holzland-Kreis. Der am 06.10.1966 geborene

Kläger zu 2. ist der Partner der am 02.04J982 geborenen Klägerin zu 1. Die am

04.01.2002 und 18.01 .201 3 geborenen Kläger zu 3. und 4. sind die Kinder der Klägerin

zu 1.

Die Kläger sind am 15.01.2015 in eine 6-Zimmer-Wohnung mit 147 qm in der

?ingezogen. Die Kaltmiete beträgt incl. Vorauszahlung auf die

Betriebskosten (ohne Heizung) 480,00 Euro. Die Wohnung wird mit Gas beheizt. Die

Heizkostenvorauszahlung beträgt 100,00 Euro. Für eine Garage werden laut Mietvertrag

weitere 20,00 Euro im Monat fällig.

Der Beklagte bewilligte mit Bescheid vom 28.01.2015 Leistungen für die Zeit vom 15.01.

bis 30.06.2015, mit Bescheid vom 03.07.2015 für die Zeit vom 01 .07. bis 31 .12.201 5 und

mit Bescheid vom 15.12.2O15, geändert durch Bescheid vom 19.02.2016,27.04.2016und
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30 05.2016 für die Zeit vom 01 01 bis 30.06.20'16. Die Bewilligung erfolgte jeweils vorläu-

fig. lvlit Bescheiden vom 09.1 1 .2015, 07 .12.2015 und 17.06.2016 setzte der Beklagte die

Leistung für die Zeit vom 1 5.01 .2015 bis 30.06.2016 endgültig fest.

Bei der Berechnung der Leistung berücksichtigte der Beklagte für den Zeitraum vom

15.01 .2015 bis 29.02.2016 nicht die tatsächlichen Kosten der Unterkunft sondern lediglich

einen Betrag in Höhe von 408,60 Euro monatlich. Die Kosten der Heizung berücksichtigte

er mit 1 00,00 Euro in tatsächlicher Höhe. Für die Zeit vom 01 .03. - 30.06.2016 erkannte er

mit Anderungsbescheid vom 27.04.2016 die Kosten der Unterkunft in tatsächlicher Höhe

an

Die Kläger haben gegen die Bescheide vom 09.1'1 .2015, 03.07.2015 und 15.12.2015 Wi-

derspruch erhoben, die mit Widerspruchsbescheiden vom 23.11.2O15, 17.02.2016 und

21.06.2O1 6 zurückgewiesen wurden.

Die Kläger haben am 23j22015,08.03.20'16 und 07.07.2016 Klage erhoben. Sie stnd

der Ansicht, dass die Kosten der Unterkunft und Heizung in Höhe der monatlichen Miete

von 580,00 Euro (ohne Berücksichtig ung der Miete für die Garage in HÖhe von 20,00 Eu-

ro) berücksichtigt werden müssten. Die Kläger sind der Ansicht, dass der Beklagte die

Angemessenheit der Kosten der Unterkunft und Heizung nicht schlÜssig ermittelt hat. Eine

Darlegung inwieweit die Anforderungen des Bundessozialgerichts an ein Konzept zur Er-

mittlung der angemessenen Kosten der Unterkunft eingehalten würden, bliebe der Be-

klagte schuldig. Im Übrigen habe das Sozialgericht Bayreuth am 14.1O.2O15 entschieden,

dass die Kosten der unterkunft im Gebiet der stadt Hof nicht schlüssig ermittelt wurden.

Die Ermittlung der kalten Betriebskosten basiere zudem nur auf den Vorauszahlungen

und nicht auf den tatsächlichen Kosten.

Die Kläger beantragen,

den Beklagten unter Abänderung der Bescheide vom 03.07 2015 in der Gestalt

des Widerspruchsbescheides vom 17.02.2016, vom 09.11.2015 in der Gestalt des

Widerspruchsbescheides vom 17.02.2016 und vom 15.12.2o15 geändert durch

Bescheide vom 19.02.20'16 ,27.O4.2016 und 30.05.2016 in der Gestalt des Wider-

spruchsbescheides vom 21 .06.2016 zu verurteilen für die Zeit vom 15 01 '2015 bis

29.02.2016 höhere Kosten der Unterkunft zu zahlen.
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die KIage abzuweisen

Der Beklagte übermittelte die Mietwerterhebung zur Ermittlung von KdU-Richtwerten in

der Stadt und im Landkreis Hof vom September 2012 in der Klage S 1 3 AS 944113. Die

Erhebung wird diesem Verfahren beigezogen. Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf die

Prozessakte verwiesen.

Das Gericht hat zu dem Konzept mit Schreiben vom 1 9.01 .2016 in einer anderen Klage,

Az. S 13 AS 94411 3, einen umfangreichen Fragenkatalog versandt, den der Beklagte mit

Schreiben vom 27.04.2016 beantwortete. Die Schreiben wurden zum Gegenstand der

anhängigen Klage gemacht.

Gem. den Ausführungen des Beklagten bildet der gesamte Landkreis Hof den Vergleichs-

raum. Entfernungen von bis zu 1,5 Std. zur Aufrechterhaltung des sozialen Umfelds seien

in Kauf zu nehmen. Ob der gesamte Landkreis Hof tatsächlich einer Bedarfsgemeinschaft

als homogener Lebens- und Wohnbereich zugemutet werden könne, könne nur im Einzel-

fall beurteilt werden.

lnnerhalb des Vergleichsraums werden Wohnungsmarkttypen mittels einer sog. ,,Cluster-

analyse" gebildet. Für den Landkreis Hof wurden zwei woh nungsmarkttypen identifiziert,

für die unterschiedliche Mietpreise ermittelt wurden. Die Daten, insgesamt 3 129 Be-

stands- und 326 Angebotsmieten, seien aus dem gesamten Kreisgebiet erhoben worden.

Die Daten seien aus dem gesamten wohnungsmarkt erhoben, ohne eine Beschränkung

auf vorher definierte segmente. Auf Nachfrage teilte der Beklagte mit, von den 3.129 Be'

standsmieten 780 von Wohn u ngsunternehmen, 473 von privaten vermietern und 1.876

vom Jobcenter stammen. wohnungen unter 35 qm, Wohnungen mit Freundschaftsmie-

ten, m ietpreisred uzierte werkswohnungen, wohnungen in wohn- und Pflegeheimen, ge-

werblich oder teilgewerblich genutzte wohnungen, mÖblierte wohnungen und Ferienwoh-

nungen seien ausgeschlossen worden. Außerdem seien wohnungen ohne das Merkmal

,,Bad" und,,sammelheizung" als sog. Substandardwohnungen und Wohnung des Lu-
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Der Beklagte beantragt,

Der Beklagte ist der Ansicht, die Mietwerterhebung sei schlüssig. Sie beruhe auf vermie-

teten und angebotenen Wohnungen. Es seien über 6 Monate Daten zum Standard der

Wohnungen erhoben und nach mathematisch-statistischen Gründen ausgewertet worden.
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xussegments nicht berücksichtigt worden. Allerdings ergab sich bei keiner der ermittelten

Wohnungen eine Zuordnung zum Luxussegment.

Der Beklagte hat auch die d urchschnittlichen Vorauszahlungen für die kalten Betriebskos-

ten ermittelt. Aus dem Wohnungsmarkttyp I hat er 788 Fallzahlen, aus dem Wohnungs-

markttyp 2 110 Fallzahlen, getrennt nach Wohnungsgröße. Bei den Betriebskosten kommt

er je nach Wohnungsgröße und Wohnungsmarkttyp zu unterschied lichen Ergebnissen.

Ein Grund zur Unterscheidung der kalten Betriebskosten nach Wohnungsstandard oder

Gebäude- oder Wohnungszustand bestünde n jcht.

Zur Ergänzung des Sachverhalts wird auf die Prozess- und BehÖrdenakten verwiesen

Die Klagen S 13 AS 941/15, S 13 AS 188/16 und S '13 AS 518/'16 wurden nach Anhörung

der Beteiligten zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung verbunden.

Die Beteiligten wurden mit Schreiben vom 28.07.2016 zu einer Entscheidung durch Ge-

richtsbescheid gehört.

5

Entscheidun osqründe

Das Gericht kann gemäß § 'l05 Abs. 'l des sozialgerichtsgesetzes (sGG) durch Gerichts-

bescheid und damit ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die sache keine be-

sonderen Schwierigkeiten tatsächlicher oder rechtlicher Art aufweist, der Sachverhalt ge-

klärt ist und die Beteiligten zu dieser Verfahrensweise angehÖrt wurden

Die Klage ist zulässig und begründet

streitgegenstand sind die Bescheide vom 03.07.2015 in der Gestalt des widerspruchsbe-

scheides vom 17.O2.2016, vom 09.1 1.2015 in der Gestalt des widerspruchsbescheides

vom 17.02.2016 und vom 15.12.2015 geändert durch Bescheide vom '19 02 2016,

27.O4.2016 und 30.05.2016 in der Gestalt des widerspruchsbescheides vom 21.06.2016

mit dem der Beklagte Leistungen für d ie zeit vom 1 5.01 .201 5 bis 30.06.201 6 bewilligt hat.

Die Kläger haben die Klage zulässigerweise auf die Kosten der unterkunft und Heizung

und auf die Zeil bis 29.02.2016 beschränkt
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Die Kläger erfüllen die Anspruchsvoraussetzungen nach § 7 Abs. 1 SGB ll. Ausschluss-

gründe nach § 7 Abs. 4,4a odq 5 SGB ll liegen nicht vor.

Die Kläger haben nach § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB ll Anspruch auf die tatsächlichen Aufwen-

dungen für Unterkunft und Heizung, soweit diese angemessen sind.

Kosten für eine Wohnung sind dann angemessen im Sinne des § 22 SGB ll, wenn sie

nach Ausstattung, Lage und Bausubstanz einfachen und grundlegenden BedÜrfnissen

entspricht und keinen gehobenen Wohnstandard aufweist (BSG Urteil vom 16.05 2012 - B

4 AS 109/1 1 R - Rn. 14). Dies ist nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts mit

Hilfe der Produkttheorie zu ermitteln, d.h. es ist zu prüfen, ob das Produkt aus Wohnflä-

che und Standard, das sich in der Wohnungsmiete niederschlägt, angemessen ist. Es ist

also grundsätzlich zum einen die abstrakt angemessen Wohnungsgröße (l Faktor), zum

anderen der nach den örtlichen Verhältnissen angemessene Mietpreis für Wohnung, die

nach Ausstattung, Lage und Bausubstanz einfachen und grundlegenden Bedürfnissen

entsprechen und keinen gehobenen wohnstandard aufweisen (2. Faktor - Mietobergrenze

oder sog. "Referenzmiete") zu ermitteln. Das Produkt dieser beiden Faktoren muss an-

gemessen sein (sog. Produkttheorie BSG Urteil vom 7.1 1 .2006 - B 7b AS 10/06 R - Rn.

20; BSG Urteil vom 17.122009 -B4AS 27t09R- Rn. 15; BSG Urteil vom 20 122011 -B

4AS 19/1 1 R - Rn. '14; SGAachen Urteil vom 3O.O1 2012 -S 14 AS 1061111'vgl.zur

Produkttheorie auch Berlit, in: LPK-SGB ll, § 22 Rn. 52; Piepenstock, in: jurisPK-SGB ll,

3 Aufl 2012, § 22 Rn. 68 ff; Breitkreuz, BeckOK SGB ll § 22 Rn 10; Lauterbach, in: Ga-

gel, SGB ll / SGB lll, 46. Erg -Lfg., 2012, § 22 Rn. 33 ff.).

Zur Bestimmung der Angemessenheit der wohnungsgröße ist nach dem BSG (2.8. Urteil

vom 19.10.2010 - B 14 AS 1 5/09 R -) auf die werte zurÜckzug reifen, welche die Länder

aufgrund des § 10 des Gesetzes über die soziale wohnraumförderung festgesetzt haben.

ln Bayern sind die Verwaltu ngsvorschriften zum Vollzug des wohnungsbind u ngsrechts

(wwoBindR) durch Bekanntmachung des Bayerischen staatsministeriums des lnnern

vom 12.09.2007 Nr. llc4-4702-003/07 ergangen. Danach sind für vier Personen bis zu 90

qm angemessen.

Die Kläger sind Mieter einer 147 qm großen wohnung. Damit überschreitet die wohnung

zwar die Angemessenheitsg renzen, was aber nicht per se zur u nangemessenheit der Un-

terkunftskosten führt. zum einen geht es bei dem hier beschriebenen Prüfungsschritt um
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eine normative und von den konkreten örtlichen Gegebenheiten unabhängige Konkretisle-

rung, welche Wohnungsgröße abstrakt als angemessen anzusehen ist. Zum anderen

stellt der worflaut von § 22 SGB ll auf die Kostenangemessenheit im Ergebnis und nicht

auf die Angemessenheit einzelner Faktoren ab, so dass auch bei Überschreitung der an-

gemessenen Wohnfläche - bei entsprechend niedriger Wohnungsmiete - angemessene

Unterkunftskosten vorliegen können. Deshalb ist fÜr die sog. Produkttheorie (vgl dazu

auch Berlit in LPK-SGB ll, 3. Aufl., § 22 RdNr 39 m.w.N.) letztlich das Produkt aus ange-

messener wohnfläche und standard, das sich in der wohnungsmiete niederschlägt, ent-

scheidend.

Entsprechend der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts ist die Referenzmiete so

festzulegen, dass es dem Leistungsberechtigten grundsätzlich mÖglich ist, im konkret

maßgeblichen räumlichen Vergleichsraum eine angemessene wohnung anzumieten. Ab-

zustellen ist hierbei - wie oben bereits dargelegt - auf einen einfachen, im unteren Markt-

segment liegenden Standard; die wohnung muss hinsichtlich ihrer Ausstattung, Lage und

Bausubstanz einfachen und grundlegenden Bedürfnissen entsprechen (BSG Urteil vom

16.05.2012- B 4 AS 109/11 R - Rn. 14)

DieFestlegungderangemessenenMietobergrenzehatdabeiaufGrundlageeines

'.schlüssigen Konzepts'. zu erfolgen, welches gewährleisten soll, dass die oben genannten

Kriterien auch tatsächlich er{üllt werden.

SchlÜssigistdasKonzept,wenneSmindestensdiefolgendenVoraussetzungenerfüllt:

1. Datenerhebung ausschließlich in dem genau eingegrenzten und über den gesamten

Vergleichsraum (keine Ghettobildung),

2. nachvollziehbare Definition des Gegenstandes der Beobachtung' z B' welche Art von

Wohnungen, Differenzierung nach Standard der Wohnungen' Brutto- und Nettomiete

(Vergleichbarkeit), Differenzierung nach WohnungsgrÖße'

3. Angaben über den Beobachtungszeitraum,

4,FestlegungderArtundWeisederDatenerhebung(Erkenntnisquellen'z,B.Mietspie-

sel),

5. Validität der Datenerhebung,

6. Repräsentativität des Umfangs der eingezogenen Daten'

T.Einhaltunganerkanntermathematisch-statistischerGrundSätzederDatenauswertung

und

8. Angaben i.lber die gezogenen SchlÜsse (z B spannobeMert oder Kappungsgrenze)

-7 -
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Zuständig für die Entwicklung eines solchen schlüssigen Konzepts sind die Träger der

Grundsicherungsleistungen. Aufgabe der Gerichte ist es, anhand der von dem Grundsi-

cherungsträger gelieferten Daten bzw. der zusätzlich im Rahmen der Amtsermittlungs-

pflicht von ihm angeforderten und zur Verfügung zu stellenden Daten und Unterlagen zu

verifizieren, ob die angenommene Mietobergrenze angemessen im Sinne des § 22 Abs. 1

SGB ll ist (vgl. BSG Urteil vom 17 .12.2009 - B 4 AS ,1169 p = luris). Entscheidet der

G rundsicherungsträger ohne schlüssiges Konzept, ist er im Rahmen seiner prozessualen

M itwirkungspflicht nach § 103 Satz 1 Hs. 2 SGG grundsätzlich gehalten, dem Gericht eine

zuverlässige Entscheid ungsg rundlage zu verschaffen und hat eine unterbliebene Daten-

erhebung und -aufbereitung nachzuholen (BSG Urteil vom 17.12.2OOO - B 4 AS 50/09 R =

juris Rn 27; BSG Urteil vom 22.9.2009 - B 4 AS 18/09 R = juris Rn. 26; BSG Urteil vom

2.7.2009 - B 14 AS ,a766 p = juris Rn.22). Zeigl sich, dass sich keine hinreichenden

Feststellungen zu den angemessenen U nterkunftskosten für den streitigen Zeitraum und

den Vergleichsraum mehr treffen lassen, sind grundsätzlich die tatsächlichen Aufwendun-

gen zu übernehmen, die allerdings durch die Tabellenwerte des Wohngeldgesetzes

(WoGG) in der im streitgegenständlichen Zeitraum geltenden Fassung im Sinne einer An-

gemessen heitsgrenze nach oben begrenzt werden (BSG Urteil vom 22.09.2OO9 - B 4 AS

18/09 R = juris; BSG Urteil vom 17j22009 - B 4 AS50/09 R; BSG Urteil vom 19 10 2010

- 814AS15/09 R =turis; BSG Urteil vom 22.03.2O12 -B4AS 16/1 1R= juris Rn 20)

Das Konzept der Fa. Analyse und Konzepte ist nicht schlüssig, weil es an der Bildung und

Definition eines Vergleichsraums fehlt. Die Kammer folgt nach eigener Prüfung und Über-

zeugung im Wesentlichen den Argumenten des SG Dresden, Urteil vom 26'06.2015' Az

s 14 AS 8400112.

Um die Referenzmiete zu bestimmen, ist die Miete am wohnort des Leistungsberechtig-

ten als Verg leichsmaßstab heranzuziehen. Dazu ist in einem weiteren schritt der räumli-

Der Beklagte hat zur Erstellung des geforderten schlüssigen Konzepts die Analyse &

Konzepte Beratungsgesellschaft für wohnen, lmmobilien, stadtentwicklung mbH (Analyse

und Konzepte) beauftragt, die im september 2012 ein entsprechendes Gutachten vorge-

legt hat (',Mietwerterhebung zur Ermittlung von Kdu-Richtwerten in der stadt und im

Landkries Hof'- im Folgenden ,,Konzept").

1. Verqleichsraum
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che vergleichsraum zu ermitteln. Die Datenerhebung zur Ermittlung der Referenzmiete

muss ausschließlich in dem genau eingegrenzten und über den gesamten Vergleichs-

raum erfolgen (BSG, Urteil vom 22. September 2009 - B 4 AS 18/09 R -, SozR 4-4200 §

22 Nr 30, BSGE 104, 192-199)

Zur Fes egung des vergleichsraums zur Ermittlung einer angemessenen Referenzmiete

istinersterLiniederWohnortdesHilfebedürftigenmaßgebend.EinUmzugineinenande-

ren wohnort, der mit einer Aufgabe des sozialen umfeldes verbunden wäre, kann von

dem Leistu ngsem pfänger im Regelfall nicht verlangt werden (BSG, Urteil vom 07' No-

vember2006_B7bAS10/06R-,So2R4.4200§22Nr2,BSGE97,231.242'SozR4-

4200 § 44 Nr 1, Rn, 26). Dies bedeutet jedoch nicht, dass Sich der räumliche Vergleichs-

maßstab strikt am kommunalverfassungsrechtlichen Begriff der "Gemeinde" nach dem

jeweiligenlandesrechtlichenKommunalrechtorientierenmuss.BeiderBildungdesräum-

lichenVergleichsmaßStabskannes-insbesondereimländlichenRaum-gebotensein,

größere Gebiete als Verg leichsgebiete zusammenzufassen (BSG' Urteil vom 0T Novem-

ber2006-B7bAS18/06R-,SozR4-4200§22Nr3,BSGE97'254-265'SozR4-4200

§11Nr1,SozR4-4225§3Nrl,SozR4-4200§1'1Nr4,SozR4-4225§3Nr1'Rn21)'
AmWohnortoderimweiterenWohnumfelddesHilfebedÜrftigensindmithinausreichend

großeRäumederWohnbebauungzudefinieren,dieaufGrundihrerräumlichenNähezu-

einander, ihrer lnfrastruktur und insbesondere ihrer verkehrstechnischen Verbundenheit

einen insgesamt betrachtet homogenen Lebens- und Wohnbereich bilden (BSG vom

1g.2.2OOg-B4AS3O/O8R-BSGE102,263=SozR4-4200§22Nr19(betrMÜnchen)'

BSG vom 19 10.2010 - B 14 AS 50/10 R - SozR 4-4200 § 22 Nr 42 (betr. Berlin) BSG' Ur-

teilvom26.Mat2O11-814AS132/1OR-,juris(betr.Bremen),Piepenstockin:schle-

geltuoelzke, jurisPK-SGB ll' 4. Aufl. 2015, § 22, Rn 95)'

DemKonzeptdesBeklagtenlässtsichnichtunmittelbarentnehmen'welcheVergleichs-

räume zur Ermittlung der Richtwerte gebildet wurden Gemäß Zitler 3'1 des Konzepts

wurden die Richtwerte für drei u nterschiedliche "Wohnungsmarktypen" im Landkreis Hof

anhandeinersogenanntenClusteranalyseermittelt'lmKonzeptheißtesaufSeite4'Zif-

fer 3.1,2.Absatz, dass die Kommunen eines wohnungsmarkttyps nicht zwingend räum-

lich nebeneinander liegen mussen, sondern sich über das U ntersuchungsgebiet (Land-

kreisHof)Verteilenkönnen,AufkonkreteNachfragedesGerichtserklärtederBeklagtein

derdemSchreibenvom2T.o4.2olibeigefügtenStellungnahmeVoml2.04'2016(Bl-68

der Gerichtsakte), dass der Landkreis Hof im zugrunde liegenden Konzept den Ver-

gleichsraum bildet.

I
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Der im vorliegenden Verfahren maßgebliche Vergleichsraum erstreckt sich somit auf alle

Gemeinden des Landkreises: Bad Steben, Berg, Döhlau, Feilitzsch, Gattendorf, Gerolds-

grün, Helmbrechts, lssigau, Köditz, Konradsreuth, Leupoldsgrün, Lichtenberg, Münch-

berg, Naila, Oberkotzau, Regnitzlosau, Rehau Schauenstein, Schwarzenbach a. Wald,

Schwarzenbach a. d. Saale, Selbitz, Sparneck, Strammbach, Töpen, Trogen, Weißdorf

und Zell im Fichtelgebirge.

Das Gericht konnte für dieses Gebiet keine Räume der Wohnbebauung erkennen, die

aufgrund ihrer räumlichen Nähe zueinander, ihrer lnfrastruktur und insbesondere ihrer

verkeh rstechnischen Verbundenheit einen insgesamt betrachtet homogenen Lebens- und

Wohnbereich bilden.

Das Gebiet erstreckt sich von Bad Steben im Nordwesten über Feilitzsch im Norden,

Rehau im Osten bis Helmbrechts und Schwarzenbach am Wald im Westen. Zur lnfra'

struktur und der verkehrstechn ischen Verbundenheit der Gemeinden im Landkreis finden

sich in dem Bericht der Analyse und Konzepte GmbH keine ausreichenden Angaben.

Ebenso fehlen sonstige Ausführungen, die das Vorliegen eines homogenen Lebens- und

Wohnbereich innerhalb des Landkreises begründen würden.

Bei der Bildung des Vergleichsraums wurde demnach nicht berücksichtigt, ob ein homo-

gener Wohn- und Lebensbereich vorliegt.

Vielmehr trifft die Analyse und Konzepte GmbH eine Unterscheidung nach sog. Woh-

nungsmarkttypen innerhalb des Verg leichsraums. Ob oder lnwiefern die Gemeinden der

wohnungsmarkttypen einen homogenen wohn- und Lebensbereich bilden, wird ebenfalls

nicht dargestellt.

Nach Ansicht der Kammer kann jedoch von dem Erfordernis der vergleichsraum bildung

anhand der oben genannten Kriterien und damit der Bildung eines homogenen Wohn-

und Lebensraums auch für Konzepte, die sich auf ländliche Gebiete erstrecken, kein Ab-

stand genommen werden (vgl. SG Aachen, Urteil vom 24 Februar 2015 - SO 157114-'

sG Magdeburg, Urteil vom 23.04.2015 -S 14 AS 431311O-). Bei der Bildung des räumli-

chen Verg leichsmaßstabes kann es zwar insbesondere im ländlichen Raum geboten sein,

größere Gebiete als verg leichsgebiete zusammenzufassen (BSG Urteil vom 19.10.2010 -

B 14AS 50/10 R, SG Aachen, Urteil vom 24. Februar 2015 - S 20 SO 157114 -, Rn 24)'
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Eine Abkehr von der ursprünglich durch das Bundessozialgericht vorgenommenen Defini-

tion des Vergleichsraums geht damit ledoch nicht einher und ist nach Ansicht der Kammer

auch nicht vorzunehmen. Auch in ländlichen Regionen muSS bei der Ermittlung einer an-

gemessenen Referenzmrete der wohnort oder das weitere wohnumfeld maßgebend sein.

Auch in ländlichen Gebieten haben Leistungsem pfänger ein zu respektierendes Recht auf

verbleib in ihrem sozialen Umfeld, wobei ihnen durchaus nach einem wohnungswechsel

Anfahrtswege zum sozialen umfeld zuzumuten sind, wie sie Erwerbstätigen (Pendlern)

und Schülern zugemutet werden (vgl BSG v. 19 02 2009 - B 4 AS 30/08 R - BSGE 102'

263fi. = SozR 4-4200 § 22 Nr. 19, Piepenstock in: schlegelA/oelzke, jurisPK-SGB ll, 4.

Aufl. 2015, § 22, Rn. 124)

VorliegendfandzudemimVergleichsraumeineweitereUnterscheidunganhanddesso.

genannten multivarianten Verfahrens "clusteranatyse" statt. Die clusteranalyse ist ein

statistisches lnstrument, um Kommunen mit ähnlichen strukturen zu ermitteln und zu

Wohnungsmarkttypenzusammenzufassen.AufderBaSisVonauSgeWähltenlndikatoren

werden mittels der Clusteranalyse die Wohnungstypen definiert'

Die dafür vorliegend gewählten lndikatoren sind nach Auffassung der Kammer jedoch

nichtgeeignet,einehinreichendeBerÜcksichtigungderKriterienherbeizuführen,dienach

denVorgabendesBundessozialgerichtsmaßgeblichfÜrdieVergleichsraumbildungsind

(SoauchSGDresden,Urteilvom26.06'2015-S14AS84ool12-,Urteilvoml8'o2.2o15

- S 38 AS 3442113 - und Urteil uom 2O-O1 .2014 - S 3 AS 4534t11.' SG Magdeburg' Urteil

vom23'04.2o14-S14AS4313t10',andereAnsicht:SGChemnitz,UrteilVom04.04'2014

- s 22 AS 1 185/',13)

AlslndikatorenzurClusterbildungwurdenfurdaSKonzeptdesBeklagtenherangezogen:

die Bevölkerung sentwicklung, die BevÖlkerung sdichte' die Sied lung sstruktur' das Pro-

Kopf.Einkommen,dieNeubautätigkeit,derBodenpreisunddieZentralität'Eshande|tsich

demnach im Wesentlichen um mietpreisbildende Faktoren

Nach Ansicht der Kammer ist die auf der Basis dleser lndikatoren vorgenommene Woh-

nungsmarkttypenbildung auch nicht hilfsweise geeignet' um in diesem Gebiet einen Ver-

gleichsraum zur Bildung der Referenzmiete zu begrÜnden'

Die zugrunde gelegten lndikatoren geben weder Auskunft darüber' noch bieten sie hinrei-

chende Anhaltspunkte, inwiefern eine räumliche Nähe der zusammengefassten Gebiete'

s 13 AS 941/15
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eine homogene lnfrastruktur oder eine verkehrstechnische Verbundenheit vorliegt. Eben-

so wenig lassen die lndikatoren darauf genÜgend RückschlÜsse zu.

Von dem Beklagten wurde mithin eine Verg leichsrau mbild ung vorgenommen, bei der er

sich explizit nicht an dem Kriterium des Vorliegens eines homogenen Lebens- und wohn-

bereichs orientiert hat. Innerhalb des Vergleichsraums macht er unterschied liche woh-

nungsmarkttypen mit unterschiedlichen Mietpreisen aus. Dies widerspricht jedoch der An-

forderung an ein schlüssiges Konzept, dass die Datenerhebung ausschließlich in dem ge-

nau eingegrenzten und über den gesamten vergleichsraum (keine Ghettobildung) erfol-

gen muss.

Dies bedeutet somit nach Ansicht der Kammer eine Abkehr von der bisherigen Definition

des Verg leichsraums, für die in erster Linie der wohnort des HilfebedÜrftigen maßgebend

war, der zwar auf das weitere wohnumfeld des Hilfebedürftigen auszudehnen war, sich

jedoch nach den räumlichen, strukturellen und sozialen Gegebenheiten ausgerichtet hat

und nicht nach den Mietpreisen. sinn und Zweck der vergleichsraumbrldung ist es aber

nicht vordergründig, eine valide Datengrundlage zur Ermittlung des angemessen Miet-

preisniveaus zu erhalten, auch wenn dies bei der Verg leichsraumbildung mit zu berück-

sichtigen ist. Die wichtigeren Kriterien sind Erreichbarkeit, verkehrstechnische Verbun-

denheit und Homogenität. Diese Kriterien sind weder geprÜft noch anderweitig berÜck-

sichtigt worden. Die vergleichsraum bild ung kann auch nicht im gerichtlichen Verfahren

nachgeholt und ggf, geheilt werden, Da die erforderliche Datenerhebung aber ausschließ.

Iich im Vergleichsraum vorgenommen werden darf, kann nicht auf die Auswertung der

Firma Analyse und Konzepte zurÜckgegriffen werden, da dementsprechend Daten aus

anderen Vergleichsräumen mit einbezogen werden müssten oder sonst eine Verzerrung

der Datengrundlage zu befürchten ist.

Die Klägerin wohnt in und nach dem vorgelegten Konzept müsste sie sich

auchaufWohnungeninRehau,Regnitzlosau'stammbachoderZellveMeisenlassen'

Ausgeschlossen werden kann diese Möglichkeit nicht, es fehlen allerdings jegliche Über-

legungendesBeklagtenzurerforderlichenVerkehrstechnischenVerbundenheit,wobei

davon auszugehen ist, dass innerhalb der Behördenstruktur des Landkreises ausreichen-

de Fachkenntnis zu den hierzu ggf. anzustellenden verkehrsstrukturellen Vorüberlegun-

genvorhandenist,dadiePlanungundorganisationdesÖffentlichenNahverkehrsAufga-

be des Landkreises ist.
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Es genügt auch nicht, die Prüfung des Angemessenheitswertes im homogenen Lebens-

und wohnbereich auf die Einzelfallprüfung zu verschieben. Das Konzept des Beklagten

sieht vor, dass im Einzelfall auf Grundlage von Pezentilen ausgewiesene Richtwerte

beim überschreiten innerhalb des individuellen homogenen Lebens- und Wohnbereichs

einer Einzelfallprüfung unterzogen werden müssen (s. 20 des Konzepts). Eine abstrakte

Definition oder Vorgabe, nach welchen Kriterien dieser homogene Lebens- und wohnbe-

reich dann gebildet werden soll, gibt es aber nicht. vielmehr erfolge auch dies als reine

Einzelfallentscheid ung. Demnach wird im Einzelfall, wenn Besonderheiten wie Behinde-

rungen oder Krankheiten vorliegen, zwar darauf abgestellt, ob die Miete im homogenen

Lebens- und Wohnbereich angemessen ist. Dies genÜgt jedoch nicht'

Es ist richtig, den besonderen Belangen und der konkreten situation des jeweiligen Hilfe-

bedürftigen(z-B,vonAlleineziehendenodervonFamilienmitminderjährigenschulpflich-

tigen Kindern) nicht bereits bei der (abstrakt-generell vorzunehmenden) Festlegung der

Vergleichsräume, sondern erst im Rahmen der Zumutbarkeitsregelung des § 22 Abs' 1

Satz3SGBllRechnungzutragen(BSG,UrteilVom19.Februar2009_B4AS30/08R-

,BSGE102,263-274,So2R4-4200§22Nr19,Rn'23).NichtlediglichindiesenEinzel-

fällenhabendieLeistungsempfängerjedocheinRechtaufBerücksichtigungderMietean

ihrem Wohnort, bzw. Vergleichsraum aIs VergleichsmaßStab. ln Einzelfällen bei besonde.

ren persönlichen Belangen muss geprÜft werden, ob innerhalb des Vergleichsraums im

Sinne eines homogenen Lebens- und Wohnbereichs noch engere Grenzen zu ziehen

sind. Aber dies bedeutet nicht, dass nur für diesen Personenkreis überhaupt der homoge-

neLebens-undWohnbereichrelevantist'Abgesehendavon,dasseinesolcheEinzelfall.

prüfung vorliegend von dem Beklagten für die Kläger ohnehin nicht vorgenommen wurde'

ist die Festlegung des Vergleichsraums im Sinne eines homogenen Lebens- und Wohn-

bereichs bereits auf der abstrakt-generellen Ebene vozunehmen, sonst entspricht es

nichtdengrundsätzlichenAnforderungeneinesKonzepts'EinKonzeptisteinplanmäßi-

gesVorgehendesGrundsicherungsträgersimSinnederSystematischenErmittlungund

Bewertung genereller, wenngleich orts- und zeitbedingter Tatsachen für sämtliche An-

wendungsfälle im maßgeblichen Vergleichsraum und nicht nur ein punktuelles Vorgehen

von Fall zu Fall (BSG, Urteil vom 22 September 2OO9 - B 4 AS 18/09 R -' SozR 4-4200 §

22Nr30,BSGE104'192-199).DiePrÜfungkannnichtaufdeneinzelnenSachbearbeiter

verschobenwerden.Diesistalleindeshalberforderlich,umUngleichbehandlungenzu

vermeiden


